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An den  
Präsidenten des Regionalrates 
Roberto Paccher 
________________________ 
 

A n f r a g e 

Informationen über die Einhaltung des Vorrangsrechtes bei den Einstellungen der A22 

 

Wenn man in den letzten Monaten von der A22 AG, also der Gesellschaft, die die Brennerautobahn führt, 

gesprochen hat, hat man immer wieder betont, dass es sich um eine Gesellschaft in „öffentlicher“ Hand 

handelt.  

Die autonome Region Trentino-Südtirol hält mehr als 32% der Anteile der Brennerautobahn und auch der 

Hauptsitz der Gesellschaft befindet sich in unserer Region. Gerade Präsident Olivieri hat in Bezug auf die 

von ihm verwaltete Gesellschaft behauptet, dass „es sich um eine öffentliche Gesellschaft handelt, die von 

der öffentlichen Hand geführt und von der Öffentlichkeit kontrolliert wird" 

(http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2019/02/04/toninelli-chaos-neve-a22-e-pubblica-da-60-anni-

_76781625-b4b7-4644-a832-f0754c69f881.html).  

Da es sich um eine „öffentliche" Gesellschaft handelt, ist davon auszugehen, dass sie die höchsten 

Transparenzstandards erfüllt, gerade was die Anfragen und Informationswünsche der Volksvertreter betrifft.  

Zwischen 2017 und 2018 ist das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis der A22 um 11 Einheiten, also 

von 923 auf 934 Mitarbeiter, gestiegen. Im Jahr 2019 hat es weitere Einstellungen gegeben, insbesondere im 

Bereich der Mauteinhebung.  

Im August 2018 hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass weitere Stellen als Mauteintreiber mit 

unbefristetem Arbeitsverhältnis ausgeschrieben worden waren und hatte die Interessenten ersucht, per 

Einschreiben ihr Interesse zu bekunden. Im Oktober 2018 sind angeblich die Bewerbungsgespräche geführt 

worden, worauf dann die Einstellungen am 15. November 2018, 1. Januar 2019 und 1. Juni 2019 folgten.  

Angesichts der hohen Anzahl an Mauteintreibern mit befristetem Arbeitsverhältnis (ca. achtzig) wäre es 

notwendig gewesen, die Bestimmungen des Artikels 24 des GvD Nr. 15. Juni 2015 (organische Regelung der 

Arbeitsverträge) einzuhalten. Danach hat ein Arbeitnehmer, der mehr als sechs Monate im gleichen 



Unternehmen gearbeitet hat, den Vorrang bei den Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis unter 

Berücksichtigung der bisher ausgeführten Aufgaben.  

Insbesondere muss im schriftlichen Dokument, mit dem die Beendigung des Arbeitsvertrages erfolgt, 

ausdrücklich auf das Vorrangsrecht hingewiesen werden. 

 

All dies vorausgeschickt, erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten 

den Präsidenten der Region zu befragen, um Folgendes zu erhalten bzw. in Erfahrung zu bringen: 

 

1) die Liste der Einstellungen, die nach der Mitteilung vom August 2018 erfolgt ist, wobei die 

eingestellten Mitarbeiter anzugeben sind, bei denen das Vorrangsrecht gemäß den vorgenannten 

Bestimmungen beachtet wurde; 

2) im Detail die Liste derjenigen, die in der vorgeschriebenen Form das Vorrangsrecht in Anspruch 

genommen haben;  

3) ob in den befristeten Arbeitsverträgen der Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt der Bewerbungsgespräche 

nach der Mitteilung vom August 2018 mehr als sechs Monate Dienst geleistet hatten, der von Artikel 

24 des genannten GvD geforderte Hinweis auf das Vorrangsrecht ausdrücklich zitiert wurde, wobei 

um eine Ablichtung derselben ersucht wird; 

4) ob im Anschluss an die vorgenannten Gespräche eine Rangliste erstellt wurde - gegebenenfalls 

ersuchen wir bitte um eine Kopie derselben -; 

5) für jede Einstellung bitten wir die zum Zeitpunkt des Antwortschreibens ausgeübten Aufgaben 

anzuführen und möchten erfahren, ob es der Wahrheit entspricht, dass die Einstellung im Bereich der 

Mauteinhebung für viele Mitarbeiter die Versetzung in andere Büros – bitte angeben welche – zur 

Folge hatte;  

6) ob im Falle mehrerer Kandidaten, die den Willen bekundet hatten, ihr Vorrangsrecht innerhalb der 

vorgesehenen Fristen auszuüben, die in Artikel 48 des Nationalen Kollektivarbeitsvertrags 

genannten Streitbeilegungsverfahren eingeleitet wurden.  

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 

 
Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 

 
Filippo Degasperi 
Alex Marini 
Diego Nicolini 
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